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A N T R A G








der Landtagsabgeordneten Dr. Monika Vana und FreundInnen (GRÜNE)


eingebracht in der Sitzung des Wiener Landtages am 28.2.2002





betreffend Wiener Stadtbürgerschaft





 B E G R Ü N D U N G





Etwa 260.000 Wienerinnen und Wiener sind sogenannte Drittstaatangehörige! Dieser Teil der Wiener Bevölkerung ( jedeR sechste WienerIn ( ist massiv benachteiligt:


am Arbeitsmarkt


am Wohnungsmarkt


beim Bezug sozialer Leistungen


in ihrem Familienleben und


in ihren politischen Mitbestimmungsrechten.


Diese unhaltbare Situation besteht zudem im wesentlichen ( unverändert ( seit Anbeginn der Arbeitsmigration nach Österreich; die durch die Bundesregierung geplante Maßnahme, der so genannte "Integrationsvertrag", bringt nur eine zusätzliche Verschärfung mit sich:


Statt Konzepte zur Beseitigung dieser Diskriminierungen und zur Überbrückung des immensen sozialen und gesellschaftlichen Gefälles innerhalb der Bevölkerung zu entwickeln, stellt nun die Bundesregierung ein zusätzliches Schikanen-Paket, den so genannten "Integrationsvertrag" vor.


Im Rahmen dieses "Vertrags" erhalten Zuwanderer (bei Fortschreibung ihrer sozialen und rechtlichen Lage) nun auch zusätzlich die Pflicht, Deutsch und Landeskunde zu lernen. Die Kosten dafür müssen die Betroffenen zu einem großen Teil selbst tragen. Bei Nichterfüllung drohen Sanktionen wie Geldbußen, Verlust der Niederlassungsbewilligung und somit auch der mühsam aufgebauten Existenz in Österreich.





Eine multikulturelle Stadt wie Wien, die Integrationspolitik groß auf ihre Fahnen schreibt, sollte ein konstruktives Gegenkonzept zur verfehlten Bundespolitik schaffen. Das für das erste Halbjahr 2002 angekündigte Kommunale Wahlrecht für MigrantInnen auf Bezirksebene ist ein positiver Schritt, doch es reicht als einzige menschenwürdige Alternative zur Bundespolitik nicht aus.





Es ist Zeit für die "Wiener Stadtbürgerschaft". Die Stadt Wien erkennt alle Menschen, die in Wien ihren Lebensmittelpunkt haben, als Teil der Wiener Bevölkerung an und gewährt ihnen daher die selben Standards im Rahmen ihrer Möglichkeiten:


-	Gleichberechtigten Zugang zu Gemeindewohnungen (Änderung der Vergaberichtlinien)


Gleichberechtigten Zugang zur Sozialhilfe (Novellierung des Sozialhilfegesetzes)


Volles kommunales Wahlrecht auf Bezirksebene


Gleichstellung bei allen sozialen Leistungen, die von der Stadt Wien geboten werden.























Die gefertigten Abgeordneten stellen daher gemäß § 35 der Geschäftsordnung für


den Wiener Landtag folgenden





A N T R A G:





Der Landtag wolle beschließen:





Die Stadträtin für Integration, Frauenfragen, Konsumentenschutz und Personal Mag. Renate Brauner wird ersucht, die notwendigen rechtlichen Schritte und Maßnahmen zur Umsetzung eines Wiener Wohnbürgerschaftsmodells ("Wiener Stadtbürgerschaft") vorzubereiten und dem Wiener Landtag bis spätestens Ende 2002 zur Beschlussfassung zu bringen.











In formeller Hinsicht beantragen wir die Zuweisung dieses Antrages an


die Frau amtsführende Stadträtin der Geschäftsgruppe Integration, Frauenfragen, Konsumentenschutz und Personal.





Wien, am 28. Februar 2002








�FILENAME �Stadtbürgerschaft.doc�, �DATE�27.02.2002�-� USERINITIALS  \* MERGEFORMAT �ms� , � PAGE  \* MERGEFORMAT �2�/� NUMPAGES  \* MERGEFORMAT �2�











